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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §7 Abs1;

1. EStG 1988 § 7 heute

2. EStG 1988 § 7 gültig ab 25.07.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2020

3. EStG 1988 § 7 gültig von 30.07.1988 bis 24.07.2020

Rechtssatz

Mit der AfA werden die Anscha9ungs- oder Herstellungskosten auf die Dauer der Nutzung eines Wirtschaftsgutes

verteilt abgesetzt. Die AfA beginnt keinesfalls vor der Anscha9ung bzw. Herstellung des Wirtschaftsgutes. Bei einem

neu herzustellenden Wirtschaftsgut liegt Anscha9ung vor, wenn der Beauftragte das Herstellerrisiko trägt (vgl. VwGH

vom 28. Februar 2012, 2009/15/0218, VwSlg 8700 F/2012).Mit der AfA werden die Anscha9ungs- oder

Herstellungskosten auf die Dauer der Nutzung eines Wirtschaftsgutes verteilt abgesetzt. Die AfA beginnt keinesfalls

vor der Anscha9ung bzw. Herstellung des Wirtschaftsgutes. Bei einem neu herzustellenden Wirtschaftsgut liegt

Anscha9ung vor, wenn der Beauftragte das Herstellerrisiko trägt vergleiche VwGH vom 28. Februar 2012,

2009/15/0218, VwSlg 8700 F/2012).
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